
Wasserwehrsatzung der Gemeinde Crottendorf 

Aufgrund von§ 102 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 1998 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. 
September 2003 (GVBl. S. 418) und der §§ 4 Abs. 1 S. 2, 10 Abs. 4 und 124 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S. 159) in den jeweils geltenden 
Fassungen hat der Gemeinderat der Gemeinde Crottendorf am 27. Mai 2004 mit Beschluß-Nr. 
526 B/04 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

(: ' Die Gemeinde Crottendorf richtet einen Wasserwehrdienst ein. 

(1; Wasserwelu· im Süme dieser Satzung schließt alle Maßnalunen em, zu denen die 
Gemeinde nach§ 101 SächsWG verpflichtet ist. 

(3) Maßnalm1en der Wasserwelu· sind geboten, we1m eine Gefalu· für die öffentliche
Sicherheit vorliegt oder Störungen dieser bereits eingetreten sind.

§ 2 Aufgaben des Wasserwehrdienstes

( l) Die Gemeinde trifft zur Abwelu· von Gefalu·en durch Hochwasser und Eisgang die
erforderlichen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnalunen
(Wasserwelu-dienst). Sie hält teclmische Mittel (insbesondere Hochwasser-Materiallager)
bereit, klärt die Bevölkerung über Hochwassergefahren auf und warnt entsprechend der
festgelegten Alarm- und Einsatzpläne.

(2) Für die in der Hochwassemachrichtendienstverordnung (HWNDV) vom 14. Oktober 1993
(SächsGVBl. S. 1012) genannten Gewässer und den in der Hochwassem1eldeordnung vom
20. November 1993 (SächsABl. S. 1371) aufgefüluien Hochwasserpegel sind bei
Erreichen der Richtwasserstände der jeweiligen Alannstufe oder bei Ausrufung durch die
untere Verwaltungsbehörde folgende Maßnalm1en und Handlungen erforderlich:

Alam1stufe I: Meldedienst 
- ständige Analyse der meteorologischen und hydrologischen Lage und Bemieilung der

Entwicklungstendenzen;
- Überprüfung der Hochwasseralaim- und Einsatzpläne und der Einsatzfähigkeit der

erforderlichen Ausrüstung, Teclmik und des notwendigen Materials;

Alarmstufe II: Kontrolldienst 
- tägliche periodische Kontrolle der Wasserläufe, wasserwirtschaftlichen Anlagen, der

gefä.Iu-deten Bauwerke und der Ausuferungsbereiche;










